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I. Amtlicher Teil

Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung

Mittl.bl. BM M-V 2019 S. 2

– Berichtigung –

1)	� In § 11 Absatz 7 Satz 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt und nach dem Wort „Gesamtschulen“ werden die Wör-
ter „und Fachgymnasien“ eingefügt.

2)	� In § 12 Absatz 4 Satz 4 werden nach den Wörtern „beginnende 
Fremdsprache“ die Wörter „und die zweite Naturwissenschaft 
durch Informatik“ eingefügt.

3)	 § 22 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „oder dritten“ gestri-
chen.

	 b)	� In Absatz 7 Satz 3 wird das Wort „bekanntzumachen“ 
durch die Wörter „bekannt zu machen“ ersetzt.

4)	� In § 23 Absatz 2 wird das Wort „und“ durch die Wörter „oder 
ein“ ersetzt.

5)	� In § 26 Absatz 4 Satz 2 werden nach den Wörter „bilinguale 
Abiturprüfungsfächer“ die Wörter „gemäß § 25 Absatz 7“ ge-
strichen.

6)	� In § 38 Absatz 8 Satz 1 wird das Wort „können“ durch das 
Wort „kann“ ersetzt.

7)	� In § 46 Satz 2 wird das Wort „bleibt“ durch das Wort „bleiben“ 
ersetzt.

8)	� In § 47 Absatz 3 werden die Wörter „Schülerinnen und Schü-
ler“ durch die Wörter „Schülerinnen und Schüler“ ersetzt.

9)	� In § 77 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „zuständige zustän-
dige“ durch das Wort „zuständige“ ersetzt.

10)	§ 84 wird wie folgt geändert:

	 a)	� In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „die durch die 
Verordnung vom 22. Juni 2017 (Mittl.bl. BM M-V S. 63)“ 
durch die Wörter „die zuletzt durch die Verordnung vom 
3. Dezember 2018 (Mittl.bl. BM M-V S 123)“ ersetzt.

	 b)	� In Absatz 2 werden nach den Wörtern „besteht für diese 
Schülerinnen und Schüler“ die Wörter „ab dem Schuljahr 
2020/2021“ eingefügt.

Schwerin, den 26. April 2019
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